Satzung des

Alumni-Vereins AGSE e.V.

Geändert und beschlossen durch die Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung am 3. 5. 2009 in Magdeburg.

Präambel

Seit der Gründung der Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften (FGSE) an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg haben zahlreiche Absolventinnen und Absolventen verantwortungsvolle Aufgaben in vielen Bereichen der Gesellschaft übernommen. Die Erfahrungen und das Potential dieser Absolventen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt sowie im Berufsleben sollen für die Fakultät und die heutigen Studenten nicht ungenutzt bleiben. 
Frühere und heutige Studierende und Absolventen der Geisteswissenschaften sehen sich auf dem Arbeitsmarkt einer sehr spezifischen Situation mit besonderen Herausforderungen gegenüber. Aus diesem Grunde will der Alumni-Verein AGSE e.V. zur dauerhaften Vernetzung der ehemaligen Studenten untereinander sowie zu deren Vernetzung mit den heutigen Studierenden beitragen, um die vielfältigen Erfahrungen und Beziehungen für alle ehemaligen und derzeitigen Fakultätsangehörigen nutzbar zu machen.

In diesem Sinne gibt sich der Verein AGSE e. V. folgende Satzung:

§ I.

Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen AGSE e.V.
2. Er hat seinen Sitz in Magdeburg. Die Eintragung ins Vereinsregister Magdeburg wird angestrebt.
3. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Mai jeden Jahres.

§ II.

Ziele und Aufgaben

1. Ziele des Vereins sind

a) die Netzwerkbildung und –pflege zwischen früheren und heutigen Studierende und Absolventen der FGSE,

b) umfassende Unterstützung und Beratung der früheren und heutigen Studierenden und Absolventen der FGSE bei ihrer beruflichen Orientierung und ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt,

c) die Netzwerkbildung und –pflege zwischen früheren und heutigen Studierenden und Absolventen der FGSE im Sinne der beruflichen und sozialen Entwicklung,

d) die Förderung der Verbindung der Mitglieder untereinander sowie mit der FGSE, sowie Festigung und Organisation von Netzwerken und Kommunikationswegen,

e) Förderung und Pflege der Kommunikation zwischen Lehre, Wissenschaft und beruflicher Praxis,

f) Die Unterstützung der politischen und beruflichen Bildung.

2. Diese Ziele erreicht der Verein durch

a) Aufbau und Pflege der vereinseigenen Absolventen- und Kontaktdatenbank der FGSE,

b) Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Diskussionsrunden,

c) Sammlung und Veröffentlichung von Erfahrungsberichten früherer Absolventen,

d) Herausgabe eines Informationsdienstes (Newsletter).

e) Aufbau und Pflege einer Praktikumsbörse für Studierende der FGSE,

f) Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit,

g) Erstellung und Pflege eines Informationsangebotes über mögliche Zusatzqualifikationen zur Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt

§ III.

Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erste Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendung oder sonstige unmittelbaren Leistungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Aufgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ IV.

Mitgliedschaften

1. Der Verein kann stimmberechtigte Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder aufnehmen.
2. Mitglied des Vereins kann jede Person oder Vereinigung werden, die die Ziele des Vereins verfolgt. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch Beschluss des Vorstands.
3. Fördermitglieder ohne Stimmrecht können alle natürlichen oder juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins aktiv unterstützen.
4. Ehrenmitglied kann werden, wer sich für den Verein in herausragender Weise eingesetzt hat. Über die Ehrenmitgliedschaft stimmt die Mitgliederversammlung ab.
5. Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Ankündigung mit Vierteljahresfrist zum Schluss des Geschäftsjahres. Sie endet ferner durch den Tod und durch den Ausschluss der Mitgliederversammlung.

6. Ausgeschlossen werden kann, wer die gemeinnützigen Bestrebungen des Vereins nicht mehr unterstützt oder ihnen zuwiderhandelt. Ausgeschlossen werden kann außerdem, wer den Mitgliedsbeitrag nicht oder nicht regelmäßig bezahlt.


§ V.

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die stimmberechtigten Mitglieder sind berechtigt, durch Anregung und Vorschläge die Vereinsarbeit zu fördern und an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein in seinen gemeinnützigen Bestrebungen und Inhalten zu unterstützen und gehalten, ihm die dazu notwendigen Auskünfte zu geben.

§ VI.

Finanzierung

1. Der Verein finanziert seine Aufgaben durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Fördermittel.

2. Der Eintritt in den Verein verpflichtet zur Zahlung eines Beitrages. Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung bestimmt und beträgt derzeit 10,00 Euro. Über eine eventuelle Beitragsreduzierung im Einzelfall entscheidet der Vorstand. Grundsätzlich wird der Mitgliedsbeitrag einmal jährlich durch Überweisung oder Bareinzahlung erhoben. Er ist jedes Jahr bis zum Beginn des Geschäftsjahres zu entrichten.

3. Alle Einnahmen dürfen nur zur Erfüllung der satzungsmäßigen Vereinszwecke verwendet werden.

§ VII.

Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ VIII.

Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird i.d.R. vom Vorstands-vorsitzenden geleitet.

2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf. Sie ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern einzelne Aufgaben nicht an einzelne Mitglieder delegiert worden sind. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere
a) den Vorstand zu wählen,

b) über den Haushalt zu beschließen,

c) den Jahresbericht des Vorstands entgegenzunehmen,

d) die Höhe der Beiträge in der Beitragsordnung festzulegen,

e) bei Angelegenheiten der Mitgliedschaft mitzuwirken,

f) Beschlüsse über die Aufgaben des Vereins herbeizuführen,

g) über Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins zu befinden.
3.   Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher per E-Mail einberufen. Sie tagt je nach Erfordernis, mindestens jedoch einmal jährlich.
4. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmen-gleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden. Die Mitglieder-versammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder dem 2. Vorsitzenden des Vorstands geleitet. Die Tagesordnung muss bei der ordentlichen Mitgliederversammlung (§ 32 BGB) folgende Punkte enthalten:
a) Jahresbericht
b) Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes
c) ggf. Wahl der Mitglieder des Vorstandes
d) Vorliegende Anträge
5. Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
6. Änderungen in der Satzung bedürfen einer einfachen Mehrheit.

§ IX.

Vorstand

1. Die Vorstandschaft des Vereins gemäß § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem Schatzmeister sowie bis zu 3 Beisitzern. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf 2 Jahre; die Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt jedoch nach Ablauf seiner Amtsdauer solange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist.

2. Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte im Rahmen dieser Satzung. Er kommt mindestens alle 6 Monate zusammen.

3. Der Verein wird gerichtlich und nach außen durch den 1. oder 2. Vorsitzenden vertreten.


4. Im Innenverhältnis macht der 2. Vorsitzende von seinem Vertretungsrecht nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden Gebrauch.

5. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, insbesondere:

a) die Einberufung der Mitgliederversammlung,

b) Einladung zu Veranstaltungen des Vereins,

c) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern,

d) Entscheidung über den Einsatz der finanziellen Mittel des Vereins,

e) Einrichtung und Pflege der Datenbanken,

f) Erstellung des Jahresberichts inklusive des Finanzberichts,

g) Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit inklusive Herausgabe des Newsletter.

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Seine Beschlüsse werden protokolliert und den Mitgliedern regelmäßig mitgeteilt.

§ X.

Auflösung

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der MV, wobei 3/4 anwesenden Stimmberechtigten für die Auflösung stimmen müssen.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Fachschaftsrat der FGSE, der die Mittel ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden darf. 


Magdeburg, den 3. 5. 2009
